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Eine gesunde Welt für alle. 

Mensch und Umwelt vor Pestiziden schützen. Alternativen fördern. 

• seit 1984; Mitgliedsgruppen & 

Einzelmitglieder  

• Aufklärung über die Risiken von 

Pestiziden / Bioziden, Tierarzneimitteln  

• Aufklärung über Alternativen zum 

chemischen Pflanzenschutz & 

chemischer Schädlingsbekämpfung 

• Politikbegleitung & Konzernkritik 

• Serviceangebote für Bauern und 

Verbraucher  

Über uns 



                                                                 

Das Pestizid Aktions-Netzwerk e.V. 

Gegründet 1982 in Malaysia 

über 600 Organisationen / Institutionen / Einzelmitglieder   

in ~ 90 Ländern     

www.pan-international.org 

Teil des internationalen Pesticide Action Network 
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         Begriffsbestimmung 



                                                                 

Begriffsbestimmung: Biozid 
 

"bios" = griechisch "Leben"  

"caedere" = lateinisch "töten„ 

 Wirkstoffe, die Lebewesen vernichten/schädigen 

 

Zielorganismen sind Schädlinge & Lästlinge: 

 Insekten, Nagetiere, Algen, Muscheln,  

 Bakterien, Pilze, Viren  

 

Verboten sind Biozide gegen  

Vögel, Fische, höhere Säugetiere 



                                                                 

Begriffsbestimmung: Biozidprodukte 
 

 enthalten oder erzeugen  einen oder mehrere Biozid-

Wirkstoffe,  die dazu bestimmt sind, …..“auf andere Art als 

durch bloße physikalische oder mechanische Einwirkung 

Schadorganismen zu zerstören,  abzuschrecken,  unschädlich  

zu  machen,  ihre  Wirkung zu  verhindern  oder  sie  in  

anderer  Weise  zu  bekämpfen“. 

 

 Eine  behandelte  Ware  mit  einer  primären  Biozidfunktion  

gilt  als Biozidprodukt.  

 

 

                     [nach Biozid-Verordnung 528/2012/EG] 



                                                                 

Begriffsbestimmung: Biozidbehandelte Ware 
 

 „behandelte  Waren“  sind alle  Stoffe,  Gemische  oder  

Erzeugnisse,  die mit einem oder mehreren Biozidprodukten 

behandelt wurden oder  denen ein oder mehrere 

Biozidprodukte absichtlich zugesetzt wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

          [nach Biozidprodukte-Verordnung 528/2012/EG] 



                                                                 

Begriffsbestimmung: Nanomaterial 
 

 „Nanomaterial“  einen  natürlichen  oder  hergestellten  

Wirkstoff  oder  nicht  wirksamen  Stoff,  der  Partikel  in  

ungebundenem  Zustand,  als  Aggregat  oder  als  Agglomerat  

enthält  und  bei  dem mindestens  50 %  der  Partikel  in  der  

Anzahlgrößenverteilung  ein oder mehrere  Außenmaße  im  

Bereich  von  1  nm  bis  100  nm haben.  

 

 

 

 

 

[nach Biozidprodukte-Verordnung 528/2012/EG] 

 

 

 

 

          [nach Biozidprodukte-Verordnung 528/2012/EG] 



                                                                 

Hauptgruppe 2:  

Schutzmittel für Farben, 

Fasern, Beschichtungen 

 

Verwendungen (insg. 22 Produktarten) 
 

 

Hauptgruppe 1: 

Desinfektionsmittel  

 
© Christian Stoll - fotolia.com  



                                                                 

Hauptgruppe 4:  

Sonstige Biozidprodukte 

 

      Produktart 21:  

      Antifouling-Produkte 

 

Hauptgruppe 3: 

Schädlingsbekämpfungsmittel 
(außerhalb des Pflanzenschutzes)  

 

© Maxim_Kazmin - fotolia.com  
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Begriffsbestimmung: Antifouling-Produkt 
 

 Produkte  zur  Bekämpfung  des  Wachstums  und  der  

Ansiedlung  von bewuchsbildenden  Organismen  (Mikroben  

und  höhere  Pflanzen- und  Tierarten) an  Wasserfahrzeugen, 

Ausrüstung für die Aquakultur und anderen im Wasser 

eingesetzten  Bauten.  

 

 

 

 

 

 

 [nach Biozidprodukte-Verordnung 528/2012/EG, Anhang V] 
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EU-Biozidrecht 



                                                                 

 Geschichte EU-Biozidpolitik  

EU-Prüfprogramm der Alt-Biozid-Wirkstoffe (ca. 350)……..2024 

Nur noch registrierte / zugelassene 

Produkte verkehrsfähig (Melde-VO) 

1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013 

 

Biozid-

Richtlinie 

98/8/EG 

Neue Kennzeichnungs- und 

Verpackungsvorschriften 

Deutsches Biozidgesetz  

 

Biozid-

Verordnung 

528/2012/EG  
 



                                                                 

 

 

 

 
 



                                                                 

 Biozidprodukte dürfen nur genehmigte Wirkstoffe 

enthalten und müssen behördlich zugelassen werden 

(EU, national, gegenseitige Anerkennung MS)  

 Besondere Kennzeichnungs- und Werbevorschriften 

 Neu: Vermarktungsregelungen für „biozidbehandelte 

Waren“  

 Defizit: Regelungen für die - nachhaltige - 

Verwendung von Biozidprodukten fehlen  

(Beispiel: PflSch-Recht) 

Allgemeine Regelungen 

 Biozid-Wirkstoffe werden auf EU-Ebene geprüft 

und genehmigt (Alt- / Neuwirkstoffe) 



                                                                 

 Biozidprodukt hat keine (direkten oder indirekten)  

    unannehmbaren Wirkungen auf  

     - Zielorganismen (Leid, Resistenzen),  

     - Gesundheit von Mensch &Tier  

     - Umwelt (Biodiversität, Ökosysteme) 

 Zulassungsdauer max. 10 Jahre (bzw. 5 oder 7 Jahre 

    bei Ausschluss bzw. Substitution)   Wiederzulassung 

 Ausnahmen für Ausschlusskandidaten möglich, 

    Prinzip der „vergleichenden Bewertung“ bei  

    Substitutionskandidaten; vereinfachte Zulassung 

Produktzulassung 

 Biozidprodukt ist hinreichend wirksam 



                                                                 

 

 

 

Aktueller Stand: Regulierung 

von Antifoulings 

           Verbot?                                      Genehmigt? 
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https://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/biocidal-active-substances 



                                                                 

https://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/biocidal-active-substances 



                                                                 

Genehmigung: Antifouling-Wirkstoffe (EU) 

Derzeit notifiziert: 10 alte Wirkstoffe + 4 neue Wirkstoffe: 

 

  Kupferpyrithion     2026, nur für professionelle Anwender 

  Kupfer      2026 

  Kupfer(1)thiocyanat   2026 

  Dikupferoxid    2026 

  Tolylfluanid     2026, nicht für Binnengewässer 

  Zineb      2026 

  DCOIT (Dichloroctylisothiazolinon)  2026 

  Medetomidine     2023, Substitutionskandidat,neu 

  Tralopyril     2025, neu 

 

  Cybutryn (Irgarol®)    nicht-genehmigt  

 

  Dichlofluanid     ? im Review 

  Zink-Pyrithion    ? im Review 

  Freie Radikale, in situ  ? im Review, neu 

  Freie Radikale, in situ A&W ? im Review, neu 

 

 

 



                                                                 

© Schlierner – fotolia.com 

Zulassung: Antifouling-Produkte (DE) 

 

 

 Bislang kein zugelassenes Antifouling-Produkt auf dem Markt 

 

 Derzeit erst ein Zulassungsantrag für ein kupferhaltiges Produkt eingereicht 

 

 



                                                                 

© Gunnar Assmy - fotolia.com 

 

  EU-Biozidrecht  

als Chance für Alternativen? 
 

 
 



                                                                 

 

 

 

[Gartiser et al. (2009):Sustainable use of biocides: Importance of monitoring data, Poster] 



                                                                 

Umweltrelevanz und Forderungen aus Umweltsicht 

 

 

 

Hamburger Abendblatt, 29.10.2014, S. 21 



                                                                 

Ziele der Biozid-Verordnung (Art. 1) 
 

• Besseres Funktionieren des Binnenmarktes durch die  

Harmonisierung der Vorschriften für die Bereitstellung auf dem 

Markt und die Verwendung von Biozidprodukten …. 

 

• bei gleichzeitiger Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für 

die Gesundheit von Mensch und Tier und für die Umwelt unter 

Anwendung des Vorsorgeprinzips.  

 

 
 



                                                                 

Regulierung 
 

• Zulassung ist strenger Regulierungsmechanismus 

 

• Einführung einer vergleichenden Bewertung zur Substitution: 

inkl. nicht-chemischer  Alternativen, öffentliche Konsultation bei 

ECHA, wichtige Voraussetzung ist eine fundierte 

Wirksamkeitsprüfung der  Alternativen 

 

• Deutsche Werften / priv. Anwender dürfen nur die in Deutschland 

verkehrsfähigen Antifouling-Anstriche beim Bau oder bei der 

Instandsetzung von Booten / Schiffen einsetzen 

 

• Rechtliche Auslegung der Klausel „biozidbehandelte Ware“ beim 

Import von Schiffen / Booten aus Nicht-EU-Staaten noch nicht 

abschließend geklärt 

 
 



                                                                 

Artikel 17: 

Bereitstellung von Biozidprodukten 
 

Zu einer ordnungsgemäßen Verwendung gehört, dass eine 

Kombination physikalischer, biologischer, chemischer und sonstiger  

eventuell  gebotener Maßnahmen vernünftig angewandt wird, 

wodurch der Einsatz von Biozidprodukten  auf  das notwendige  

Mindestmaß begrenzt  wird und geeignete vorbeugende  

Maßnahmen getroffen werden.  

 

Die  Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um 

der Öffentlichkeit geeignete Informationen über Nutzen und Risiken 

von Bioziden bereitzustellen sowie über Möglichkeiten zu 

informieren, den Einsatz von Biozidprodukten zu minimieren.  

 
 



                                                                 

Artikel 18: 

Maßnahmen  zum  nachhaltigen  Einsatz  von  

Biozidprodukten  
 

EU-Kommission sieht  derzeit keine Priorität …..dennoch… 

Maßnahmen könnten auf nationaler Ebene initiiert werden, u.a. 

 

- die  Entwicklung  und  Anwendung  von  Grundsätzen  des  

integrierten Schädlingsmanagements (z.B. Priorität für nicht-

chemische Verfahren des Bewuchsschutzes); 

 

- die Förderung von bewährten Praktiken als Instrument zur  

Verringerung  des  Einsatzes  von  Biozidprodukten  auf  ein  

Mindestmaß 
 



                                                                 

 

 
Behörden-Links 
 

Europäische Kommission (Generaldirektion Umwelt): 

http://ec.europa.eu/health/biocides/policy/ 
 

Europäische Chemikalien Agentur (ECHA): 

https://echa.europa.eu/de/regulations/biocidal-products-regulation 
 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit 

(BAuA): http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/Biozide/Biozide.html 

Helpdesk: http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/Startseite.html 
 

Deutsches Biozid-Portal (für Verbraucher): 

http://www.biozid-portal.de/biozid-portal/de/Startseite.html 

http://www.biozid.info/ 
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Vielen Dank – Haben Sie Fragen? 

 

 
 

susanne.smolka@pan-germany.org 

 

http://www.pan-germany.org 

http://blog.pan-germany.org 

 
Eine gesunde Welt für alle.  

Mensch und Umwelt vor Pestiziden schützen. Alternativen fördern. 
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